
1.Nachtrag zur Geschäftsordnung 

für den Amtsausschuss Süderbrarup 

 

Der Amtsausschuss des Amtes Süderbrarup hat aufgrund des § 24 a Amtsordnung in 

Verbindung mit § 34 Ab. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein am 00.00.0000 den 

folgenden 1. Nachtrag zur Geschäftsordnung beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

In § 3 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „10 Tage“ ersetzt durch die Worte  „eine Woche“. 

 

§ 3 Abs. 3 wird nachfolgend ersetzt durch: 

 

„Die Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzuladen. Im übrigen ist die Einladung 

unverzüglich auf der Internetseite des Amtes www.suederbrarup.de bekannt zu machen. In 

den Aushangkästen des Amtes und den amtsangehörigen Gemeinden ist nach den 

Vorschriften der jeweiligen Hauptsatzungen darauf hinzuweisen.“ 

 

Artikel 2 

 

In § 17 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort „Anzahl“ durch das Wort „Stimmanteile“ ersetzt. 

 

 

Artikel 3 

 

Dieser 1. Nachtrag zur Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung in Kraft. 

 

 

 

 

 

Süderbrarup, den 00.00.0000 

 

    

                                                                                                                      Amtsvorsteher 

 

 

 

http://www.suederbrarup.de/

